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Erwägungen

E. 1
Auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen ist die Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nur unter den kumulativ zu erfüllenden
Voraussetzungen von Art. 83 lit. f BGG zulässig (vgl. BGE 140 I 285 E. 1.1; 134 II 192 E.
1.2; 133 II 396 E. 2.1), wobei zu beachten ist, dass die subsidiäre Verfassungsbeschwerde
gegen Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts nicht offensteht ( Art. 113 BGG

e contrario ). Ob diese Voraussetzungen vorliegend gegeben sind, braucht angesichts des
Ausgangs des Verfahrens nicht geklärt zu werden.

E. 2.1
Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der
vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen ( Art. 100 Abs. 1 BGG ).
Fristen, die durch eine Mitteilung ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (
Art. 44 Abs. 1 BGG ). Die Beschwerde gilt als rechtzeitig erhoben, wenn sie spätestens am
letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der
Schweizerischen Post übergeben wird ( Art. 48 Abs. 1 BGG ).

Gemäss Art. 46 Abs. 1 lit. b BGG stehen die Fristen vom 15. Juli bis und mit dem 15.
August still. In Verfahren betreffend die öffentlichen Beschaffungen gilt Art. 46 Abs. 1
BGG jedoch nicht ( Art. 46 Abs. 2 lit. e BGG ).

E. 2.2
Das angefochtene Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Juli 2022 (versandt am
19. Juli 2022) wurde der Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin nach eigenen Angaben
am 20. Juli 2022 zugestellt. Somit begann die Beschwerdefrist am Donnerstag, den 21. Juli
2022 zu laufen und endete, unter Berücksichtigung von Art. 46 Abs. 2 lit. e BGG , am
Freitag, den 19. August 2022.

Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerde am 20. August 2022 bei der Post aufgegeben,
wie aus dem Poststempel auf dem Briefumschlag zu ersehen ist. Folglich ist die
Beschwerde verspätet eingereicht worden.

E. 3
Die Beschwerdeführerin sagt, sie habe ohne Weiteres die Frist gewahrt und macht
sinngemäss geltend, Art. 46 Abs. 2 lit. e BGG sei im vorliegenden Verfahren nicht
massgebend. Zur Begründung führt sie aus, die Ausschreibung datiere vom 31. Januar
2020, sodass das Vergabeverfahren aufgrund der Übergangsbestimmung von Art. 62 des
Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen
(Beschaffungsgesetz, BöB; SR 172.056.1) dem alten Recht unterstehe.



E. 3.1
Art. 46 Abs. 2 lit. e BGG stellt eine Verfahrensbestimmung dar, die durch Anhang 7 Ziff. II
2 des totalrevidierten Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 über das öffentliche
Beschaffungswesen eingefügt wurde (vgl. AS 2020 685) und am 1. Januar 2021 in Kraft
getreten ist. Die Regelung entspricht Art. 56 Abs. 2 BöB , welcher vorsieht, dass die
Bestimmungen des VwVG und des BGG über den Fristenstillstand keine Anwendung auf
die Vergabeverfahren nach dem vorliegenden Gesetz finden. Zuvor waren die Vorschriften
des BGG über den Fristenstillstand auch auf öffentliche Beschaffungen anwendbar.

Anlässlich dieser Totalrevision des BöB wurde auch Art. 83 lit. f BGG betreffend die
Zulässigkeit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geändert.

E. 3.2
Gemäss einem allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsatz sind neue Verfahrensregeln
- vorbehältlich abweichender gesetzlicher Anordnungen - mit dem Tag ihres Inkrafttretens
sofort und vollumfänglich anwendbar, es sei denn, das neue Recht bringe eine grundlegend
neue Verfahrensordnung mit sich (vgl. BGE 144 II 273 E. 2.2.4; 137 II 409 E. 7.4.5; 126 III
431 E. 2b).

E. 3.3
Das Bundesgerichtsgesetz enthält in Bezug auf Art. 46 Abs. 2 lit. e keine spezielle
Übergangsbestimmung. Indessen sieht Art. 132 Abs. 1 BGG vor, dass dieses Gesetz auf die
nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar ist, auf
ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. Es handelt sich um eine allgemeine
Übergangsbestimmung, die sinngemäss auch auf nachträglich in Kraft getretene
Änderungen des BGG anwendbar ist ( BGE 146 IV 293 E. 2.3; CHRISTIAN DENYS, in:
Commentaire de la LTF, 3. Aufl. 2022, N. 8 zu Art. 132 BGG ; HANSJÖRG SEILER, in:
Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2015, N. 7 zu Art. 132 BGG ).

E. 3.4
Das Bundesgericht hat im vorangegangenen, auch die Beschwerdeführerin betreffenden
Verfahren - unter Hinweis auf Art. 132 Abs. 1 BGG und die allgemeinen intertemporalen
Grundsätze - bereits erwogen, dass Art. 83 lit. f BGG in der Fassung gemäss Anhang 7 Ziff.
II 2 BöB und somit in der am 1. Januar 2021 geltenden Fassung anzuwenden ist (vgl. Urteil
2C_399/2021, 2C_427/2021 und 2C_565/2021 vom 28. Februar 2022 E. 2.2, nicht publ. in
BGE 148 I 53 ).

Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, besteht kein Anlass, in Bezug auf Art. 46 Abs. 2
lit. e BGG anders zu entscheiden (vgl. sogl. E. 4).

E. 4.1
Mit Art. 62 BöB , auf welchen sich die Beschwerdeführerin beruft (vgl. E. 3), enthält auch
das Beschaffungsgesetz des Bundes eine Übergangsbestimmung. Danach werden
Vergabeverfahren, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleitet wurden, nach
bisherigem Recht zu Ende geführt.

Daraus kann ohne Weiteres geschlossen werden, dass der Ausdruck "nach bisherigem
Recht" das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen vom 16. Dezember 1994
[AS 1996 508]) umfasst. Festzuhalten ist, dass dieses Gesetz keine Bestimmungen



betreffend Beschwerdefristen im bundesgerichtlichen Verfahren enthielt.

Demgegenüber ist gestützt auf den Wortlaut des Art. 62 BöB nicht erkennbar, dass der
Gesetzgeber mit Art. 62 BöB eine von Art. 132 Abs. 1 BGG abweichende
Übergangsregelung erlassen wollte. Eine solche Derogation dürfte auch nicht leichthin
angenommen werden, sondern müsste vielmehr im Gesetz klar zum Ausdruck kommen.

E. 4.2
Den Materialien lassen sich ebenfalls keine Hinweise darauf entnehmen, dass Art. 62 BöB
auch die Verfahrensvorschriften des BGG umfasst. So wird dort lediglich ausgeführt, die
Übergangsbestimmung sei aus Praktikabilitätsgründen, aufgrund der in der Regel längeren
Dauer der Vergabeverfahren, eingeführt worden (vgl. Botschaft vom 15. Februar 2017 zur
Totalrevision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen [nachfolgend:
Botschaft BöB], BBl 2017 1992, Art. 63). Die Ausnahme vom Fristenstillstand, geregelt in
Art. 56 Abs. 2 BöB (vgl. E. 3.1 hiervor), wird sodann mit dem Beschleunigungsgebot und
dem Bestreben, den Beschaffungsvorgang zeitnah abzuschliessen, begründet (vgl.
Botschaft BöB, BBl 2017 1983).

Inwiefern Praktikabilitätsgründe gegen die Anwendung neuer Verfahrensvorschriften des
BGG gemäss der Übergangsregelung von Art. 132 Abs. 1 sprechen würden, ist nicht
ersichtlich. Mit praktischen Schwierigkeiten verbunden wäre demgegenüber eine Lösung,
bei welcher die bundesgerichtlichen Beschwerdefristen unterschiedlich berechnet würden,
je nachdem, wann das jeweilige Vergabeverfahren des Bundes eingeleitet wurde.

E. 4.3
Es ergibt sich, dass weder gestützt auf den Wortlaut von Art. 62 BöB noch auf die
Materialien ein klarer Wille des Gesetzgebers erkennbar ist, in Bezug auf den hier
interessierenden Art. 46 Abs. 2 lit. e BGG eine von Art. 132 Abs. 1 BGG abweichende
Regelung anzuwenden. Der Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach unter den
Begriff "bisheriges Recht" auch das BGG in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden
Fassung falle, kann deshalb nicht gefolgt werden.

Vor diesem Hintergrund ist Art. 62 BöB - im Einklang mit den allgemeinen
intertemporalrechtlichen Grundsätzen und Art. 132 Abs. 1 BGG - in dem Sinne auszulegen,
dass der Ausdruck "bisheriges Recht" die Verfahrensvorschriften des BGG nicht umfasst.
Für diese Auslegung spricht auch das Bestreben des Gesetzgebers, Vergabeverfahren
beschleunigt bzw. zeitnah abzuschliessen. Schliesslich gebietet die Rechtssicherheit, dass
die bundesgerichtliche Beschwerdefrist bei sämtlichen Vergabeverfahren des Bundes und
der Kantone nach gleichen Grundsätzen berechnet wird.

Dies bedeutet, dass Art. 46 Abs. 2 lit. e (i.V.m. Art. 132 Abs. 1) BGG auf alle
Vergabeverfahren des Bundes anzuwenden ist, wenn der angefochtene Entscheid nach dem
Inkrafttreten dieser Bestimmung ergangen ist, unabhängig davon, ob die Verfahren unter
dem alten oder dem totalrevidierten BöB eingeleitet wurden. Folglich gelangt Art. 46 Abs.
2 lit. e BGG im vorliegenden bundesgerichtlichen Verfahren zur Anwendung, da der
angefochtene Entscheid am 13. Juli 2022 und somit nach dessen Inkrafttreten ergangen ist.

E. 5
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als verspätet, sodass darauf nicht
einzutreten ist. Mit dem Entscheid in der Sache wird das Gesuch um aufschiebende
Wirkung gegenstandslos.



E. 6
Bei diesem Verfahrensausgang werden die aufgrund des geringen Aufwands reduzierten
Gerichtskosten der unterliegenden Beschwerdeführerin auferlegt ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
Die Beschwerdeführerin hat der Bietergemeinschaft L.________ und der als Betroffene zur
Vernehmlassung eingeladenen ARGE G.________ je eine Parteientschädigung zu bezahlen
( Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG ). Die Vergabestelle hat keinen Anspruch auf
Parteientschädigung ( Art. 68 Abs. 3 BGG ).
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